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Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nro 1623/J-NR/74, die die Abgeordneten lng. LETMAlER und 

Genossen ar 6. Mä:cz 187L! an mich richteten, beehre ich 

mich wie folgt zu beantworten: 

Ich habe keine öffentliche Zusage gemacht,· 

daß die E:;::richtung von K~ndergärten durch den, Bund finan­

ziell gef'c::'dert werden~ und Z'Har weder in· der Übernahme 

von, Sachkosi:;en noch in Cc'3Y' übernahme von Personalkosten. 

Vielm~'ün: ~:i,atle ::i.ch zur Er1,rägung gestellt, ob nicht auch der 

Bund. Boi t:;· leisten k~nnte, um die Errichtung von Kinder-

g~irtGJ.l zu fördern, und z,var mit Rücksicht auf die Cha:1cen­
~l~l'~'l,~g~~ ~l-le~ V1'~~~~ ~u'r ~~n ~~n~rl'tt ~·n dl'e 1 Klasse o v - v .... .0.'-'''';', \1 ......... ..... .. l.. •. ./..;...\...4.. ""~ J. LL'"; .... .i..JJ..;.. l" -... ..... .... 

der Volksschule aber auch bedingt durch die Frühentvdcklung 

der Vier· .... bis SechG.fihrigen, die in diesem Lebensalter für 

eine }!'örde.J_ m:,G besonders geeignet wären. 

In Österreich sind nur ca. 33 % aller 

Vier- ~is Gechsjährigen durch Kindergärt~n erfaßt. Es ist 

dc!llGI' dl'ingend not:"rendig, dE.ß die Länder und Gemeinden· das 

Kinuergartenwesen fördel'n. Es besteht aber auch die Möglich­

keit, VOI'schulklassen ei_Ilzurichten, um den übertritt i~ die 
10 Klasse der Grundschu1e für diese Kinder zu erleichtern. 

Es müßte aber auch überprüft Herden, ob nicht im Ra:b..men 

des Finanzausgleiches hier weitere Förderungsmaßnahmen 

mÖGlich \':~iren. 
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